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Bewirtschaftungskostenmodell Rheinland-Pfalz 

Folgendes Modell liegt der Ermittlung von Bewirtschaftungskosten (BWK) der im Landesgrundstücks-

marktbericht 2023 veröffentlichten Liegenschaftszinssätze zugrunde: 

Gültig ab Landesgrundstücksmarktbericht 2023 

Modell ImmoWertV 2021 

Bewertungsobjekte Objekte mit  

 Wohnnutzung 

 gemischt genutzte Objekte 

 gewerblich genutze Objekte 

Berechnungsmethodik  Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten und Mietausfallwagnis nach Anlage 
3 ImmoWertV 2021 

Anpassung an den 
Wertermittlungsstichtag 

 Anpassung der in Anlage 3 I u. II ImmoWertV 2021 tabellierten BWK nach An-
lage 3 III ImmoWertV 2021 ausgehend von den tabellierten Basisiwerten.  

 Berechnung der BWK immer bezogen auf den Wertermittlungsstichtag des 
Wertermittlungsobjektes (Vertragsdatum des jeweiligen Kauffalles), d. h. z. B. 
für Wertermittungsstichtage in 2023 ist der Verbaucherpreisindex für Oktober 
2022 zur zeitlichen Anpassung der BWK maßgebend.  

 Anwendung der Verbraucherpreisindexreihe mit Basisjahr 2020 = 100, die Be-
wirtschaftungskosten für die Nachbewertungen für den LGMB 2023 wurden 
mit der zum damaligen Zeitpunkt gültigen Verbraucherpreisindexreihe mit Ba-
sisjahr 2015 = 100 berechnet. 

Zusätzlich Regelungen zum 
Bewirtschaftungskostenmo-
dell der ImmoWertV 2021  

 Für Carports sowie (Außen)Stellplätze werden im Rahmen der Nachbewertun-
gen folgende Kosten für Verwaltung und Instandhaltung angesetzt: 

o für Carports 50 % der Kosten für Garagen 
o für Stellplätze 25% der Kosten für Garagen 

 Für eine ggf. vorhandene Einliegerwohnung im Einfamiliehaus (EFH) werden 
separate Verwaltungskosten angesetzt, d. h. die Einliegerwohnung wird als zu-
sätzliche Wohneinheit berücksichtigt. 

 Verwaltungs- und Instandhaltungskosten werden je Garagen- (Carport-, Aus-
sen-) Stellplatz angesetzt, z. B. bei einer Doppelgarage werden 2 mal die Kos-
tenpauschalen für Verwaltung und Instandhaltung in Ansatz gebracht. 

o Bei EFH: Eine im Gebäude innenliegende Garage wird nicht bei der 
Berechnung von BWK berücksichtigt, da es kein eigenständiges Ge-
bäude darstellt, nicht separat zu vermieten ist und im Grunde ge-
nommen nur übliche Nutz-/Kellerfläche im Gebäude mit Nutzung als 
Garage erfasst ist. 

o Bei Mehrfamilienhäuser (MFH): Im Gebäude innenliegende Garagen 
werden bei der Berechnung von BWK berücksichtigt, da sie eigen-
ständig zu vermieten sind. 

 Weitere Nebengebäude wie Scheunen, Schuppen, etc. bleiben zum Zweck der 
Nachbewertung bezüglich BWK unberücksichtigt. Hier werden keine weiteren 
BWK angesetzt. 
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